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In der Region Basel läuft die Planung zum Herzstück - der Bahnverbindung zwischen 
Bahnhof SBB und Badischem Bahnhof - seit nunmehr geraumer Zeit und in letzter Zeit mit 
einer doch eher verwirrenden medialen Begleitung. Es besteht grosse Einigkeit darüber, 
dass dieses Infrastrukturvorhaben von grosser Bedeutung für unsere Stadt und die gesamte 
Region ist und alles dran gesetzt werden muss, die notwendigen Bundesmittel dafür 
zugesprochen zu erhalten. Damit es wegen der langen Zyklen auf Bundeseben bei der 
Bereitstellung der Mittel für die Kantone nicht zu Verzögerungen kommt, sind Parlament und 
Regierung von Basel-Stadt bereit, mit dem Bund Verhandlungen über die Vorfinanzierung 
durch den Kanton zu verhandeln. Gemäss aktueller Berichterstattung der BZ, soll dies 
jedoch gesetzlich nicht möglich sein. Nachdem der Grosse Rat bereits einen Planungskredit 
von über CHF 19 Millionen gesprochen hatte und vor kurzem massive Kritik am Projekt laut 
wurde und neue Projektideen verfolgt werden, kommt nun zusätzliche Verunsicherung 
betreffend Vorfinanzierung auf. 

Daher bitte ich die Regierung um Klärung und Beantwortung folgender Fragen: 

1. Regionaler Verkehr: 
- Welche Teile der Stadt Basel sollen mit dem Herzstück besser erschlossen werden? 

Kommt auf jeden Fall eine Haltestelle in den Bereich Marktplatz/Universität/Spital? 
Wie steht es mit den Gebieten Claraplatz/Messe Basel sowie Bahnhof 
St. Johann/Novartis?  

- Wird mit dem Herzstück der Badische Bahnhof so angefahren, dass danach nur eine 
Weiterfahrt ins Wiesental möglich ist, oder soll eine Linienführung gewählt werden, 
welche auch die S-Bahn-Linien rheinaufwärts Richtung Badisch Rheinfelden und 
rheinabwärts Richtung Freiburg im Breisgau bedienen kann? 

2. Fernverkehr: 
- Soll eine Linienführung gewählt werden und sollen Randbedingungen des Projekts so 

festgelegt werden, dass auch Fernverkehrszüge über das Herzstück geführt werden 
können? 

- Ist die Forderung, dass auch der Güterverkehr das Herzstück befahren können soll, 
definitiv vom Tisch? 

3. Randbedingungen zum Vorgehen: 
- Stimmt die Grössenordnung für die Kosten des Projekts, wie seinerzeit im Ratschlag 

der Regierung festgehalten, immer noch?  
- Will die Regierung ein Projekt vorlegen, dem die SBB zustimmen können und bei 

dem – aufgrund der Zustimmung des Bundesamtes für Verkehr (BAV) – Aussicht auf 
Kostentragung durch den FABI-Fonds des Bundes besteht? 

- Kann die Regierung einen Zeitplan sicherstellen, dass die Frist für die Einreichung bei 
der nächsten Runde der FABI-/STEP Verteilung gewährleistet ist? 

4. Vorfinanzierung: 
- Wie beurteilt die Regierung die Rechtslage 
- Wie beurteilt die Regierung die politische Chancen für eine Vorfinanzierung (falls 

rechtlich möglich) 

Balz Herter 


